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Sollen Ausländer der dritten
Generation erleichtert eingebürgert

werden können?
Am 12. Februar stimmen die Schweizer Stimmberechtigten darüber ab, ob künftig Personen

der dritten Ausländergeneration leichter als bisher zu einem Schweizer Pass kommen.

/ inder und Jugendliche, die in der
Schweiz geboren wurden, die eine

\ Niederlassungsbewilligung besitzen
und hier mindestens fünf Jahre die obligatorische

Schule besucht haben, sollen künftig
auf ihr Begehren hin bis zu ihrem 25. Altersjahr

erleichtert eingebürgert werden können.

Dies soll für diejenigen jungen
Menschen gelten, deren Vater oder deren Mutter
ebenfalls eine Niederlassungsbewilligung
besassen, mindestens zehn Jahre in der
Schweiz lebten, mindestens fünf Jahre die

obligatorische Schule in der Schweiz
besuchten und von denen mindestens ein
Grosselternteil ebenfalls in der Schweiz ge-

ie Einbürgerungsfrage ist ein Dauer-
I brenner. Gewisse Kreise versuchen

y laufend, den föderalistischen Weg
mit zentralisierten Bundeslösungen zu
bekämpfen. Bürgernahe Überprüfungen
bezüglich Integration, rechtschaffenes
Verhalten und eigenverantwortliche
Lebensgestaltung sollen dabei keine Kriterien mehr
bilden, die vor Ort im Kanton und in den
Gemeinden überprüft werden dürfen.
Einbürgerungen werden so zu Verwaltungsakten

des Bundes, die Mitsprache der
Bevölkerung wird eliminiert.

Dass man die Abgabe von Entscheidungsbefugnissen

vom Kanton an den Bund kri-
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boren worden ist oder von dem ein
Aufenthaltsrecht glaubhaft gemacht werden kann.

Erleichtert eingebürgert werden heute
insbesondere ausländische Ehepartner einer
Schweizerin oder eines Schweizers oder
Kinder eines schweizerischen Elternteils.
Die erleichterte Einbürgerung bedeutet, dass

die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des

Bundes hegen und kostengünstiger sind.
Obschon bei diesen Menschen die Integration

vermutet wird, müssen die Wohnsitzkantone

in jedem Fall angehört werden.
Auch eine strenge Prüfung hinsichtlich

der Einhaltung der Rechtsordnung sowie der

Nichtgefährdung der inneren und äusseren
Sicherheit wird durchgeführt. Die Einbürgerung

wird verweigert, wenn sich zeigt, dass

die Person unzureichend integriert ist.
Die Kinder der dritten Ausländergeneration

sprechen unsere Sprache, kennen und
leben unsere Sitten und Bräuche und sind
in den allermeisten Fähen völlig integriert.
Deshalb ist es an der Zeit, diesen faktischen
Schweizerinnen und Schweizern die
Möglichkeit zu bieten, sich auf ihr Begehren hin
erleichtert einbürgern zu lassen.

tisch beurteilen sollte, zeigt sich innerhalb
und ausserhalb der Schweiz täglich. Auch
heisst dritte Generation nicht automatisch

«integriert, mit den Gewohnheiten und
Bräuchen verbunden, den Rechtsstaat
anerkennend». Wer sich in der Schweiz
einbürgern lassen will, muss sein Herkunftsland

nicht verkennen, aber sie/er muss die
hier gelebte Kultur auch für ihr/sein Leben
anerkennen. Diese Prüfung kann die

Bundesverwaltung nicht gewährleisten.
Zudem muss gemäss Parlamentsentscheid

kein Beweis mehr erbracht werden, dass ein
Grosselternteil in der Schweiz geboren wurde
oder ein Aufenthaltsrecht besessen hat.
Allein die Glaubhaftmachung genügt. Auch die

Regelungen bei den Eltern für die erleichterte

Einbürgerung sind relativ locker. Ein Elternteil

muss in der Schweiz geboren worden
sein, fünf Jahre die Schule besucht und sich
zehn Jahre in der Schweiz aufgehalten
haben. Die Eltern können also die Hauptzeit
ihres Lebens ausserhalb der Schweiz
verbracht haben. Lassen wir die Einbürgerungen

in der Zuständigkeit der Kantone, wo
sachgerechte Überprüfungen möglich sind.
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